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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 769/2008 DER KOMMISSION

vom 1. August 2008

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse (2), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr.
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 2. August 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 1. August 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE2.8.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 206/1

(1) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
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(2) ABl. L 350 vom 31.12.2007, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 590/2008 (ABl. L 163 vom
24.6.2008, S. 24).



ANHANG

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00 MK 27,8
TR 74,2
XS 26,5
ZZ 42,8

0709 90 70 TR 97,2
ZZ 97,2

0805 50 10 AR 78,5
US 95,7
UY 67,2
ZA 88,2
ZZ 82,4

0806 10 10 CL 43,1
EG 141,1
IL 145,6
MK 76,7
TR 156,0
ZZ 112,5

0808 10 80 AR 88,5
BR 103,0
CL 107,1
CN 88,5
NZ 114,8
US 101,0
ZA 92,9
ZZ 99,4

0808 20 50 AR 70,7
CL 64,8
NZ 152,7
TR 153,4
ZA 97,1
ZZ 107,7

0809 20 95 CA 285,7
TR 423,0
US 394,8
ZZ 367,8

0809 30 TR 154,2
US 191,9
ZZ 173,1

0809 40 05 BA 70,3
IL 119,0
TR 111,4
XS 62,1
ZZ 90,7

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 770/2008 DER KOMMISSION

vom 1. August 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 349/2005 zur Festlegung der Regeln für die
gemeinschaftliche Finanzierung der Dringlichkeitsmaßnahmen und der Bekämpfung bestimmter

Tierseuchen gemäß der Entscheidung 90/424/EWG des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom
21. Juni 2005 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrar
politik (1), insbesondere auf Artikel 42 Nummer 8a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom
26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinär
bereich (2) werden die Modalitäten der finanziellen Betei
ligung der Gemeinschaft an Programmen zur Tilgung
von Tierseuchen festgelegt.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 349/2005 der Kommission (3)
gilt für die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an
beihilfefähigen Ausgaben, die die Mitgliedstaaten im Rah
men bestimmter Maßnahmen zur Tilgung von Tierseu
chen tätigen.

(3) Mit der Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezem
ber 2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämp
fung der Aviären Influenza und zur Aufhebung der
Richtlinie 92/40/EWG (4) werden neue Maßnahmen zur
Bekämpfung dieser Seuche festgelegt, auch wenn es sich
um das niedrig pathogene Virus handelt.

(4) Gemäß der Entscheidung 90/424/EWG, geändert durch
die Entscheidung 2006/53/EG (5), kann eine finanzielle
Beteiligung der Gemeinschaft für bestimmte Tilgungs
maßnahmen gewährt werden, die die Mitgliedstaaten
zur Bekämpfung der Aviären Influenza treffen. Gemäß
Artikel 3a der genannten Entscheidung wird die finan
zielle Beteiligung der Gemeinschaft für die Tilgung der
Aviären Influenza davon abhängig gemacht, dass die in
der Richtlinie 2005/94/EG vorgesehenen Mindestbe
kämpfungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 349/2005 sollte daher aktuali
siert werden, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.

(6) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 349/2005 wird eine
Finanzhilfe der Gemeinschaft nach Vorlage eines Antrags
auf Kostenerstattung gewährt, dem ein Finanzbericht bei
liegt, der aus den Teilen „angemessene Entschädigung“
und „operative Kosten“ besteht. Der Teil „operative Kos
ten“ des genannten Finanzberichts sollte zusammen mit
der Entscheidung über die Finanzhilfe vorgelegt werden,
wie es bereits bei dem Teil „angemessene Entschädigung“
der Fall ist.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 349/2005 sollte daher entspre
chend geändert werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Ag
rarfonds —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 349/2005 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Diese Verordnung gilt für die finanzielle Beteiligung
der Gemeinschaft an nach den Artikeln 3, 4 und 5 dieser
Verordnung beihilfefähigen Ausgaben der Mitgliedstaaten für
Maßnahmen zur Seuchentilgung, die sie in den in folgenden
Artikeln genannten Fällen tätigen:

a) Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 3a Absatz 1 der Entschei
dung 90/424/EWG, mit Ausnahme von Seuchen, die
Equiden betreffen;

b) Artikel 4 Absätze 1 und 2, Artikel 6 Absatz 2 und Arti
kel 11 Absatz 1 der genannten Entscheidung.“

2. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung:

„d) ‚notwendige Ausgaben‘: Ausgaben für den Kauf von in
Artikel 3 Absatz 2 erster, zweiter und dritter Gedanken
strich, in Artikel 3a Absatz 3 zweiter Gedankenstrich
und in Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe a Ziffern i bis iv
und Buchstabe b der Entscheidung 90/424/EWG genann
tem Material oder für dort genannte Dienstleistungen,
deren Art und direkte Verbindung mit den in Artikel 3
der vorliegenden Verordnung geregelten beihilfefähigen
Ausgaben nachgewiesen wurden;“.
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3. Artikel 3 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung:

„a) die zügige und angemessene Entschädigung der Tierhal
ter, die gezwungen sind, gemäß Artikel 3 Absatz 2 erster
und siebter Gedankenstrich, Artikel 3a Absatz 3 erster
Gedankenstrich und Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe a
Ziffer i der Entscheidung 90/424/EWG ihre Tiere zu
keulen oder Eier zu vernichten;

b) die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der ob
ligatorischen Keulung und Beseitigung von Tieren und
verseuchten Produkten, der Reinigung und Desinfizierung
der Räumlichkeiten sowie der Reinigung und Desinfizie
rung und gegebenenfalls Vernichtung verseuchter Gerät
schaften gemäß Artikel 3 Absatz 2 erster, zweiter und
dritter Gedankenstrich, Artikel 3a Absatz 3 zweiter Ge

dankenstrich und Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe a Zif
fern i bis iv und Buchstabe b der Entscheidung
90/424/EWG;“.

4. Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Teil ‚operative Kosten‘ des in Absatz 1 Buchstabe a
genannten Finanzberichts wird als elektronische Datei gemäß
Anhang IV binnen sechzig Kalendertagen ab dem Zeitpunkt
der Mitteilung der spezifischen Entscheidung über die Fi
nanzhilfe vorgelegt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 1. August 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 771/2008 DER KOMMISSION

vom 1. August 2008

zur Festlegung der Vorschriften für die Organisation und die Verfahren der Widerspruchskammer
der Europäischen Chemikalienagentur

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemi
scher Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemi
kalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (1),
insbesondere auf Artikel 93 Absatz 4 und Artikel 132,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird die
Europäische Chemikalienagentur (im Folgenden: „Agen
tur“) ermächtigt, Einzelentscheidungen über die Registrie
rung und Bewertung chemischer Stoffe zu treffen, und es
wird eine Widerspruchskammer eingesetzt, vor der Wi
derspruch gegen die in Artikel 91 Absatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Entscheidungen
eingelegt werden kann.

(2) Da die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 lediglich grund
legende Vorschriften für die Widerspruchsverfahren ent
hält, ist es erforderlich, ausführliche Vorschriften für die
Organisation der Widerspruchskammer sowie für die
Verfahren zur Behandlung der Widersprüche festzulegen,
mit denen die Kammer befasst wird.

(3) Zur Gewährleistung einer ausgewogenen juristischen und
fachlichen Beurteilung der Widersprüche sollten an der
Verhandlung von Widersprüchen immer sowohl juris
tisch als auch fachlich qualifizierte Mitglieder der Wider
spruchskammer im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1238/2007 der Kommission vom 23. Oktober 2007
zur Festlegung der Vorschriften für die Qualifikation
der Mitglieder der Widerspruchskammer der Europä
ischen Agentur für chemische Stoffe (2) beteiligt sein.

(4) Gemäß Artikel 89 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
besteht die Widerspruchskammer aus einem Vorsitzen

den und zwei weiteren Mitgliedern; ihnen sind jeweils
Stellvertreter beigegeben. Es ist wichtig, dass der Vorsit
zende die Qualität und die Einheitlichkeit der Entschei
dungen der Widerspruchskammer gewährleistet.

(5) Zur leichteren Bearbeitung der Widersprüche sollte für
jeden Fall ein Berichterstatter mit jeweils festgelegten Auf
gaben benannt werden.

(6) Zur Gewährleistung eines reibungslosen und effizienten
Arbeitsablaufs sollte die Widerspruchskammer eine ei
gene Geschäftsstelle erhalten.

(7) Aus denselben Gründen sollte die Widerspruchskammer
dazu ermächtigt werden, ihre eigene Geschäfts- und Ver
fahrensordnung festzulegen.

(8) Um die Widerspruchskammer in die Lage zu versetzen,
innerhalb einer angemessenen Frist endgültige Entschei
dungen zu treffen, kann der Verwaltungsrat der Agentur
gemäß Artikel 89 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verord
nung (EG) Nr. 1907/2006 die Zahl ihrer Mitglieder erhö
hen. Entsprechend sollte die Widerspruchskammer dazu
ermächtigt werden, Kriterien festzulegen, nach denen ih
ren Mitgliedern Fälle zugewiesen werden.

(9) Der Widerspruchsschrift sollte der Beleg über die Zah
lung der Widerspruchsgebühr beigefügt werden, die ge
mäß der Verordnung (EG) Nr. 340/2008 der Kommis
sion vom 16. April 2008 über die an die Europäische
Chemikalienagentur zu entrichtenden Gebühren und Ent
gelte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe (REACH) (3) fällig ist; dieser Beleg sollte eine der
Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Widerspruchs
sein.

(10) Auf der Grundlage der mit der Durchführung dieser Ver
ordnung gewonnenen Erfahrungen sollte die Kommis
sion, sofern erforderlich, die Vorschriften auf ihre Effi
zienz und praktische Anwendung hin überprüfen und
sie gegebenenfalls ändern.
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(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ste
hen im Einklang mit der Stellungnahme des gemäß Arti
kel 133 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetz
ten Ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

Organisation der Widerspruchskammer

A b s c h n i t t 1

D i e W i d e r s p r u c h s k a mm e r

Artikel 1

Zusammensetzung

(1) Über einen Widerspruch entscheiden drei Mitglieder der
Widerspruchskammer der Agentur (im Folgenden: „Wider
spruchskammer“).

Mindestens ein Mitglied ist juristisch und mindestens ein Mit
glied fachlich qualifiziert im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1238/2007.

(2) Der Vorsitzende der Widerspruchskammer oder einer sei
ner Stellvertreter führt den Vorsitz in sämtlichen Widerspruchs
verfahren.

(3) Der Vorsitzende gewährleistet die Qualität und die Ein
heitlichkeit der Entscheidungen der Widerspruchskammer.

Artikel 2

Ausschluss von Mitgliedern

Bei Verfahren nach Artikel 90 Absatz 7 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 wird das betreffende Mitglied der Widerspruchs
kammer vor der Entscheidungsfindung geladen und zu den
Gründen für eine etwaige Ablehnung nach Artikel 90 Absatz
6 der genannten Verordnung gehört.

Bis zu einer Entscheidung nach Artikel 90 Absatz 7 dieser Ver
ordnung wird das Verfahren ausgesetzt.

Artikel 3

Ersetzung von Mitgliedern

(1) Beschließt die Widerspruchskammer, nach Artikel 90 Ab
satz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ein Mitglied von
einem Verfahren auszuschließen, so ersetzt sie dieses Mitglied
durch einen Stellvertreter.

(2) Der Vorsitzende kann auf Antrag eines Mitglieds der Wi
derspruchskammer, das wegen Urlaub, Krankheit, unvermeidba

rer Verpflichtungen oder aus anderen Gründen nicht an einem
Verfahren mitwirken kann, dieses Mitglied durch einen Stellver
treter ersetzen. Die Kriterien für die Auswahl eines Stellvertreters
werden nach dem Verfahren des Artikels 27 Absatz 3 festgelegt.

Ist ein Mitglied nicht in der Lage, eine Vertretung zu beantragen,
kann der Vorsitzende es von Amts wegen ersetzen.

Lehnt der Vorsitzende einen Antrag auf Ersetzung ab, begründet
er dies.

Kann der Vorsitzende an einem Widerspruchsverfahren nicht
teilnehmen, bestimmt er einen Stellvertreter. Ist der Vorsitzende
hierzu nicht in der Lage, übernimmt dies dasjenige von den
anderen über den Widerspruch entscheidenden Mitgliedern
mit der längeren Amtszeit in der Widerspruchskammer oder,
bei gleicher Amtszeit, das ältere Mitglied.

(3) Wird ein Mitglied vor einer mündlichen Verhandlung er
setzt, wird das Verfahren nicht ausgesetzt, und die Ersetzung
wirkt sich nicht auf bereits erfolgte Verfahrensschritte aus.

Wird ein Mitglied nach einer mündlichen Verhandlung ersetzt,
wird die mündliche Verhandlung wiederholt, sofern die Beteilig
ten, der Stellvertreter und die anderen beiden über den Wider
spruch entscheidenden Mitglieder nichts anderes vereinbaren.

(4) Wird ein Mitglied ersetzt, ist der Stellvertreter an vor der
Stellvertretung getroffene vorläufige Entscheidungen gebunden.

(5) Die Abwesenheit eines Mitglieds der Widerspruchskam
mer nach Erlass einer endgültigen Entscheidung hindert die
Widerspruchskammer nicht an der Durchführung der verblei
benden Verfahrensschritte.

Ist der Vorsitzende nicht in der Lage, die Entscheidung zu unter
zeichnen oder die verbleibenden Verfahrensschritte durchzufüh
ren, übernimmt dies dasjenige von den anderen über den Wi
derspruch entscheidenden Mitgliedern mit der längeren Amts
zeit in der Widerspruchskammer oder, bei gleicher Amtszeit,
das ältere Mitglied.

Artikel 4

Berichterstatter

(1) Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, eine ausgewo
gene Arbeitsbelastung aller Mitglieder zu gewährleisten, benennt
der Vorsitzende eines der anderen über den Widerspruch ent
scheidenden Mitglieder zum Berichterstatter oder übernimmt
diese Aufgabe selbst.

(2) Der Berichterstatter führt eine erste Untersuchung des
Widerspruchs durch.

DEL 206/6 Amtsblatt der Europäischen Union 2.8.2008



(3) Die Widerspruchskammer kann auf Vorschlag des
Berichterstatters die in Artikel 15 vorgesehenen Maßnahmen
anordnen.

Die Zuständigkeit für ihre Durchführung kann dem Berichter
statter übertragen werden.

(4) Der Berichterstatter bereitet einen Entscheidungsentwurf
vor.

A b s c h n i t t 2

D i e G e s c h ä f t s s t e l l e

Artikel 5

Geschäftsstelle und Leiter der Geschäftsstelle

(1) Innerhalb der Agentur wird eine der Widerspruchskam
mer unterstehende Geschäftsstelle eingesetzt. Die Geschäftsstelle
wird von einem nach Absatz 5 ernannten Leiter der Geschäfts
stelle geleitet.

(2) Aufgabe der Geschäftsstelle ist es, alle eingehenden
Schriftstücke entgegenzunehmen, zu übermitteln und aufzube
wahren sowie die anderen Dienste zu leisten, die diese Verord
nung vorsieht.

(3) Die Geschäftsstelle führt ein Widerspruchsregister, in dem
alle Widerspruchsschriften und damit verbundenen Schriftstücke
eingetragen werden.

(4) Das Personal der Geschäftsstelle und der Leiter der Ge
schäftsstelle dürfen nicht an Verfahren der Agentur im Zusam
menhang mit widerspruchsfähigen Entscheidungen nach Arti
kel 91 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mitwir
ken.

(5) Die Widerspruchskammer wird bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben von einem Leiter der Geschäftsstelle unterstützt,
der auf Vorschlag des Vorsitzenden vom Direktor ernannt wird.

Bei Fragen im Zusammenhang mit der Ausführung der Aufga
ben der Widerspruchskammer ist der Vorsitzende dem Leiter
der Geschäftsstelle gegenüber weisungsbefugt.

(6) Der Leiter der Geschäftsstelle wacht über die Einhaltung
der Fristen und anderer Formvorschriften für die Widerspruchs
erhebung.

(7) Allgemeine Anweisungen an den Leiter der Geschäfts
stelle werden nach dem Verfahren des Artikels 27 Absatz 3
erlassen.

KAPITEL II

Das Verfahren

Artikel 6

Widerspruchsschrift

(1) Die Widerspruchsschrift muss folgende Angaben enthal
ten:

a) den Namen und die Anschrift des Widerspruchsführers;

b) den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters, falls
der Widerspruchsführer einen solchen bestellt hat;

c) die Zustellungsanschrift, falls diese von den Angaben nach
den Buchstaben a und b abweicht;

d) die Angabe der Entscheidung, gegen die Widerspruch erho
ben wird, und die vom Widerspruchsführer gestellten An
träge;

e) die Widerspruchsgründe sowie die tatsächliche und rechtli
che Begründung;

f) gegebenenfalls die Bezeichnung der Beweismittel und eine
Erläuterung der durch die Beweismittel gestützten Tatsachen;

g) gegebenenfalls einen Hinweis darauf, welche in der Wider
spruchsschrift enthaltenen Angaben als vertraulich zu be
trachten sind;

h) eine Angabe, ob der Widerspruchsführer damit einverstan
den ist, dass Zustellungen an ihn oder gegebenenfalls an
seinen Vertreter durch Fax, E-Mail oder andere technische
Kommunikationsmittel erfolgen.

(2) Der Widerspruchsschrift muss der Beleg über die Zahlung
der Widerspruchsgebühr nach Artikel 10 der Verordnung (EG)
Nr. 340/2008 beigefügt werden.

Ist der Widerspruchsführer eine juristische Person, müssen au
ßerdem ihre Satzung(en) oder ein neuerer Auszug aus dem
Handels- oder Vereinsregister oder ein anderer Nachweis ihrer
Rechtspersönlichkeit beigefügt werden.

(3) Entspricht eine Widerspruchsschrift nicht den Vorschrif
ten in Absatz 1 Buchstaben a bis d und Absatz 2, setzt der
Leiter der Geschäftsstelle dem Widerspruchsführer eine ange
messene Frist zur Fehlerkorrektur. Der Leiter der Geschäftsstelle
kann eine solche Frist nur einmal festlegen.

Innerhalb dieses Zeitraums wird die Frist nach Artikel 93 Ab
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gehemmt.

(4) Wird eine Unregelmäßigkeit festgestellt, die eine Unzu
lässigkeit des Widerspruchs begründen könnte, übermittelt der
Leiter der Geschäftsstelle dem Vorsitzenden unverzüglich eine
begründete Stellungnahme.

Legt der Leiter der Geschäftsstelle eine Frist nach Absatz 3 fest,
übermittelt er eine solche Stellungnahme nach Ablauf dieser
Frist, sofern die Unregelmäßigkeit nicht behoben wurde.
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(5) Der Leiter der Geschäftsstelle stellt der Agentur die Wi
derspruchsschrift unverzüglich zu.

(6) Auf der Internetseite der Agentur wird eine Bekanntma
chung veröffentlicht, die das Datum der Eintragung der Wider
spruchsschrift in das Register, die Namen und die Anschriften
der Beteiligten, den Widerspruchsgegenstand und die vom Wi
derspruchsführer gestellten Anträge sowie eine Zusammenfas
sung der geltend gemachten Widerspruchsgründe und der we
sentlichen Argumente enthält.

Der Vorsitzende entscheidet darüber, ob Angaben des Wider
spruchsführers nach Absatz 1 Buchstabe g als vertraulich zu
betrachten sind, und stellt sicher, dass keine als vertraulich be
trachteten Informationen in der Bekanntmachung veröffentlicht
werden. Die Widerspruchskammer legt die Einzelheiten der Ver
öffentlichung nach dem Verfahren des Artikels 27 Absatz 3 fest.

Artikel 7

Widerspruchsbeantwortung

(1) Die Agentur reicht innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung der Widerspruchsschrift die Widerspruchsbeantwor
tung ein.

In Ausnahmefällen kann der Vorsitzende diese Frist auf begrün
deten Antrag der Agentur verlängern.

(2) Die Widerspruchsbeantwortung muss enthalten:

a) den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters, falls
die Agentur einen solchen bestellt hat;

b) die Widerspruchsgründe sowie die tatsächliche und rechtli
che Begründung;

c) gegebenenfalls die Bezeichnung der Beweismittel und eine
Erläuterung der durch die Beweismittel gestützten Tatsachen;

d) gegebenenfalls einen Hinweis darauf, welche in der Wider
spruchsbeantwortung enthaltenen Angaben als vertraulich zu
betrachten sind;

e) eine Angabe, ob die Agentur damit einverstanden ist, dass
Zustellungen an sie oder gegebenenfalls an ihren Vertreter
durch Fax, E-Mail oder andere technische Kommunikations
mittel erfolgen.

(3) Reicht die Agentur trotz ordnungsgemäßer Aufforderung
keine schriftliche fristgemäße Widerspruchsbeantwortung ein,
läuft das Verfahren ohne eine solche weiter.

Artikel 8

Streithilfe

(1) Jede Person, die ein berechtigtes Interesse am Ausgang
eines vor der Widerspruchskammer verhandelten Falles glaub
haft macht, kann in diesem Verfahren als Streithelfer auftreten.

(2) Die Streithilfe muss unter Begründung der Umstände, aus
denen sich das Recht auf Streithilfe ergibt, innerhalb von zwei
Wochen nach Veröffentlichung der in Artikel 6 Absatz 6 ge
nannten Bekanntmachung beantragt werden.

(3) Die Streithilfe beschränkt sich auf die Unterstützung oder
die Ablehnung der von einem Beteiligten gestellten Anträge.

(4) Der Antrag auf Streithilfe muss enthalten:

a) den Namen und die Anschrift des Streithelfers;

b) den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters, falls
der Streithelfer einen solchen bestellt hat;

c) die Zustellungsanschrift, falls diese von den Angaben nach
den Buchstaben a und b abweicht;

d) die Anträge des Streithelfers zur vollständigen oder teilwei
sen Unterstützung oder Ablehnung der von einem Beteilig
ten gestellten Anträge;

e) die Widerspruchsgründe sowie die tatsächliche und rechtli
che Begründung;

f) gegebenenfalls die Bezeichnung der Beweismittel;

g) gegebenenfalls einen Hinweis darauf, welche im Streithilfean
trag enthaltenen Angaben als vertraulich zu betrachten sind;

h) eine Angabe, ob der Streithelfer damit einverstanden ist, dass
Zustellungen an ihn oder gegebenenfalls an seinen Vertreter
durch Fax, E-Mail oder andere technische Kommunikations
mittel erfolgen.

(5) Die Widerspruchskammer entscheidet, ob dem Antrag
auf Streithilfe entsprochen wird.

(6) Der Streithelfer trägt seine eigenen Kosten.
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Artikel 9

Vertretung

Hat ein Beteiligter oder ein Streithelfer einen Vertreter benannt,
legt dieser Vertreter eine entsprechende Vollmacht vor.

Artikel 10

Einreichung von Verfahrensunterlagen

(1) Schriftsätze werden mit Datum und Unterschrift verse
hen.

(2) Für die Berechnung von Fristen gilt ein Schriftsatz als
eingereicht, sobald er bei der Geschäftsstelle eingegangen ist.

(3) Schriftstücke sind der Geschäftsstelle von einem Beteilig
ten oder einem Streithelfer persönlich zu übergeben oder auf
dem Postweg zuzustellen. Die Widerspruchskammer kann ei
nem Beteiligten oder einem Streithelfer jedoch gestatten, Schrift
stücke per Fax, E-Mail oder durch andere technische Kommuni
kationsmittel einzureichen.

Die Vorschriften für die Nutzung von technischen Kommunika
tionsmitteln, einschließlich der Verwendung der elektronischen
Unterschrift, werden nach dem Verfahren des Artikels 27 Ab
satz 3 erlassen.

Artikel 11

Zulässigkeit des Widerspruchs

(1) Ein Widerspruch wird aus folgenden Gründen als unzu
lässig erachtet:

a) Die Widerspruchsschrift entspricht nicht den Vorschriften
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis d und Absatz 2
sowie Artikel 9 dieser Verordnung.

b) Der Widerspruchsführer hat die Widerspruchsfrist nach Arti
kel 92 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über
schritten.

c) Der Widerspruch bezieht sich nicht auf eine der in Artikel 91
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten
Entscheidungen.

d) Der Widerspruchsführer ist weder der Adressat der Entschei
dung, gegen die Widerspruch erhoben wird, noch kann er
nachweisen, dass er nach Artikel 92 Absatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 1907/2006 unmittelbar und individuell von
ihr betroffen ist.

(2) Entscheidet der Vorsitzende nicht innerhalb der in Arti
kel 93 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festge

legten Frist über die Zulässigkeit eines Widerspruchs, wird dieser
Widerspruch der Widerspruchskammer zur Prüfung der Gründe
und der Zulässigkeit vorgelegt. Die Entscheidung über die Zu
lässigkeit ist Bestandteil der endgültigen Entscheidung.

Artikel 12

Prüfung des Widerspruchs

(1) Nach dem ersten Schriftsatzwechsel können nur dann
weitere Beweismittel vorgebracht werden, wenn die Wider
spruchskammer die Verspätung für ordnungsgemäß begründet
hält.

(2) Neue Widerspruchsgründe können nach dem ersten
Schriftsatzwechsel nur dann vorgebracht werden, wenn sie auf
neue rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die
erst während des Verfahrens zutage getreten sind.

(3) Die Widerspruchskammer fordert gegebenenfalls die Be
teiligten auf, zu den Mitteilungen der Widerspruchskammer
oder zu den Äußerungen des jeweils anderen Beteiligten oder
der Streithelfer Stellung zu nehmen.

Die Widerspruchskammer legt eine angemessene Frist für die
Stellungnahme fest.

(4) Die Widerspruchskammer teilt den Beteiligten den Ab
schluss des schriftlichen Verfahrens mit.

Artikel 13

Mündliche Verhandlungen

(1) Die Widerspruchskammer hält eine mündliche Verhand
lung ab, wenn sie dies für erforderlich hält oder wenn einer der
Beteiligten einen entsprechenden Antrag stellt.

Der Antrag muss innerhalb von zwei Wochen nach der Mit
teilung an den Beteiligten über den Abschluss des schriftlichen
Verfahrens gestellt werden. Der Vorsitzende kann diese Frist
verlängern.

(2) Die Geschäftsstelle übermittelt den Beteiligten die Ladung
zur mündlichen Verhandlung.

(3) Erscheint ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter nicht
zur mündlichen Verhandlung, kann das Verfahren ohne ihn
fortgesetzt werden.

(4) Mündliche Verhandlungen vor der Widerspruchskammer
sind öffentlich, sofern die Widerspruchskammer nicht von Amts
wegen oder auf Antrag eines Beteiligten aus schwerwiegenden
Gründen anders entscheidet.
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(5) Der Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Ver
handlung und er sorgt für ihren ordnungsgemäßen Verlauf.

Der Vorsitzende und die anderen Mitglieder können die Betei
ligten oder ihre Vertreter befragen.

(6) Der Leiter der Geschäftsstelle ist dafür verantwortlich,
dass über jede mündliche Verhandlung Protokoll geführt wird.

Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und vom Leiter der Ge
schäftsstelle unterzeichnet und stellt eine öffentliche Urkunde
dar.

Vor der Unterzeichnung ist den Zeugen oder Sachverständigen
Gelegenheit zu geben, den sie betreffenden Inhalt zu überprüfen
und das Protokoll zu bestätigen.

(7) Die mündliche Verhandlung kann über Videokonferenz
oder mittels anderer Kommunikationsmittel erfolgen, wenn die
technischen Mittel zur Verfügung stehen.

Artikel 14

Sprachenregelung

(1) Das Verfahren wird in der Sprache der Widerspruchs
schrift geführt.

Ist der Widerspruchsführer der Adressat der Entscheidung, ge
gen die Widerspruch erhoben wird, so ist die Widerspruchs
schrift in der Sprache der Entscheidung vorzulegen oder in einer
anderen Amtssprache der Gemeinschaft, die in den eingereich
ten Unterlagen, die zu der Entscheidung geführt haben, ein
schließlich etwaiger nach Artikel 10 Buchstabe a Ziffer i der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgelegter Informationen,
verwendet wird.

(2) Die Verfahrenssprache wird im schriftlichen und im
mündlichen Verfahren sowie in den Protokollen und Entschei
dungen der Widerspruchskammer verwendet.

Unterlagen, die in einer anderen Sprache abgefasst sind, wird
eine Übersetzung in der Verfahrenssprache beigefügt.

Bei umfangreichen Unterlagen kann die vorgelegte Übersetzung
auf Auszüge beschränkt werden. Die Widerspruchskammer
kann jedoch jederzeit von Amts wegen oder auf Antrag eines
Beteiligten eine ausführlichere oder vollständige Übersetzung
verlangen.

(3) Auf Antrag eines Beteiligten kann die Widerspruchskam
mer nach Anhörung des anderen Beteiligten eine andere Amts
sprache der Gemeinschaft als die Verfahrenssprache ganz oder
teilweise für das Verfahren zulassen.

(4) Auf Antrag eines Streithelfers kann die Widerspruchs
kammer nach Anhörung der Beteiligten dem Streithelfer gestat
ten, eine andere Amtssprache der Gemeinschaft als die Verfah
renssprache zu verwenden.

(5) Erklären Zeugen oder Sachverständige, dass sie sich nicht
hinlänglich in der Verfahrenssprache ausdrücken können, kann
die Widerspruchskammer ihnen gestatten, eine andere Amts
sprache der Gemeinschaft zu verwenden.

(6) Gestattet die Widerspruchskammer die Verwendung einer
anderen Sprache als der Verfahrenssprache, gewährleistet die
Geschäftsstelle die Übersetzung oder den Dolmetschdienst.

Artikel 15

Verfahrensleitende Maßnahmen

(1) Die Widerspruchskammer kann im Verlauf eines Verfah
rens jederzeit verfahrensleitende Maßnahmen treffen.

(2) Der Zweck verfahrensleitender Maßnahmen besteht ins
besondere darin,

a) den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens zu gewährleis
ten und die Beweiserhebung zu erleichtern;

b) die Punkte zu bestimmen, zu denen die Beteiligten ihr Vor
bringen ergänzen müssen;

c) die von den Beteiligten gestellten Anträge, ihre Wider
spruchsgründe und ihr Vorbringen zu verdeutlichen sowie
die zwischen den Beteiligten streitigen Punkte zu klären.

(3) Zu den verfahrensleitenden Maßnahmen, die beschlossen
werden können, gehören unter anderem:

a) Fragen an die Beteiligten;

b) die Aufforderung an die Beteiligten, schriftlich oder mündlich
zu bestimmten Aspekten des Verfahrens Stellung zu neh
men;

c) Informations- oder Auskunftsverlangen an die Beteiligten
oder Dritte;

d) die Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen im Zusam
menhang mit der Sache;

e) die Ladung der Beteiligten oder ihrer Vertreter zu Sitzungen;

f) der Hinweis auf Aspekte, die von besonderer Bedeutung zu
sein scheinen, oder auf die Tatsache, dass bestimmte Fragen
nicht mehr strittig sind;

g) Anmerkungen, die im Laufe des Verfahrens das Augenmerk
wieder auf die Kernfragen lenken.
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Artikel 16

Beweismittel

(1) Im Verfahren vor der Widerspruchskammer kann die Be
weiserhebung erfolgen durch:

a) die Einholung von Auskünften,

b) die Vorlage von Unterlagen und Gegenständen,

c) die Vernehmung der Beteiligten oder Zeugen,

d) Sachverständigengutachten.

Ausführliche Vorschriften zur Beweiserhebung werden nach
dem Verfahren des Artikels 27 Absatz 3 erlassen.

(2) Hält die Widerspruchskammer die mündliche Verneh
mung eines Beteiligten, eines Zeugen oder Sachverständigen
für erforderlich, so wird dieser geladen.

(3) Soll ein Zeuge oder Sachverständiger vor der Wider
spruchskammer vernommen werden, werden die Beteiligten da
von in Kenntnis gesetzt. Sie dürfen anwesend sein und Fragen
an den Zeugen oder Sachverständigen richten.

Die Beteiligten können einen Sachverständigen oder Zeugen
aufgrund von Unfähigkeit im Zusammenhang mit dem Wider
spruch ablehnen. Wird eine solche Ablehnung geltend gemacht,
entscheidet die Widerspruchskammer.

(4) Vor ihrer Aussage geben die Sachverständigen oder Zeu
gen an, ob sie ein persönliches Interesse an dem Fall haben, ob
sie vorher als Vertreter eines der Beteiligten tätig gewesen sind
oder an der Entscheidung mitgewirkt haben, gegen die Wider
spruch erhoben wurde.

Gibt ein Sachverständiger oder ein Zeuge eine solche Erklärung
nicht ab, können die Beteiligten die Angelegenheit der Wider
spruchskammer zur Kenntnis bringen

(5) Eine Ablehnung eines Zeugen oder Sachverständigen
muss innerhalb von zwei Wochen nach Unterrichtung der Be
teiligten über die Ladung des Zeugen oder die Benennung des
Sachverständigen vorgebracht werden. Der Beteiligte muss die
Gründe für die Ablehnung darlegen und etwaige Beweismittel
bezeichnen.

(6) Die Aussage jedes Zeugen oder Sachverständigen wird im
Protokoll wiedergegeben.

Artikel 17

Kosten der Beweiserhebung

(1) Zeugen und Sachverständige, die von der Widerspruchs
kammer geladen werden und vor dieser erscheinen, haben An

spruch auf eine angemessene Erstattung der Reise- und Aufent
haltskosten.

Zeugen, die von der Widerspruchskammer geladen werden und
vor dieser erscheinen, haben ferner Anspruch auf eine angemes
sene Entschädigung für ihren Verdienstausfall.

Sachverständige, die nicht zum Personal der Agentur gehören,
haben Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit.

(2) Die Zahlungen an die Zeugen erfolgen nach der Zeugen
aussage, diejenigen an die Sachverständigen nach Erfüllung ihrer
Pflichten oder Aufgaben. Es kann jedoch ein Vorschuss geleistet
werden.

(3) Der Verwaltungsrat der Agentur legt Bestimmungen für
die Berechnung der zu zahlenden Beträge und Vorschüsse fest.

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 27 Absatz 3 und im
Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat werden ausführliche
Vorschriften dazu erlassen,

a) wer die Kosten für die Beweiserhebung trägt,

b) wie die Zahlung von Erstattungen, Entschädigungen und
Vergütungen an die Zeugen und Sachverständigen erfolgt.

(5) Bei der Festlegung der in den Absätzen 3 und 4 genann
ten Bestimmungen werden etwaige vergleichbare Bestimmungen
in anderen Bereichen des Gemeinschaftsrechts berücksichtigt.

Artikel 18

Kompetenz

Überweist die Widerspruchskammer den Fall nach Artikel 93
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 an das zustän
dige Gremium der Agentur, ist dieses an die Gründe der Ent
scheidung der Widerspruchskammer gebunden, es sei denn, es
tritt eine Veränderung der Sachlage ein.

Artikel 19

Beratungen

(1) An den Beratungen über den Widerspruch nehmen nur
die drei über den Widerspruch entscheidenden Mitglieder der
Widerspruchskammer teil. Die Beratungen sind und bleiben ge
heim.

(2) Bei den Beratungen trägt jedes Mitglied seine Auffassung
vor und begründet sie.

Die Auffassung des Berichterstatters wird zuerst gehört, die des
Vorsitzenden zuletzt, sofern dieser nicht selbst der Berichterstat
ter ist.
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Artikel 20

Abstimmungen

Wird eine Abstimmung erforderlich, erfolgt die Stimmabgabe in
der in Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 angegebenen Reihen
folge. Ist der Vorsitzende auch Berichterstatter, stimmt er jedoch
als letzter ab.

Die Entscheidungen werden mehrheitlich getroffen.

Stimmenthaltungen sind nicht erlaubt.

Artikel 21

Entscheidungen

(1) Die Entscheidung muss enthalten:

a) die Feststellung, dass sie von der Widerspruchskammer er
lassen wurde;

b) das Datum, an dem sie erlassen wurde;

c) die Namen der am Verfahren beteiligten Mitglieder der Wi
derspruchskammer;

d) die Namen der Beteiligten und Streithelfer sowie ihrer Ver
treter im Verfahren;

e) die Anträge der Beteiligten;

f) eine kurze Darstellung des Sachverhalts;

g) die Gründe der Entscheidung;

h) den Entscheidungstenor, gegebenenfalls einschließlich einer
Kostenentscheidung für die Beweiserhebung und einer Ent
scheidung über die Erstattung von Gebühren nach Artikel 10
Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 340/2008.

(2) Der Vorsitzende und der Leiter der Geschäftsstelle unter
zeichnen die Entscheidung. Elektronische Unterschriften sind
zulässig.

Die Urschrift der Entscheidung wird in der Geschäftsstelle hin
terlegt.

(3) Die Entscheidung wird den Beteiligten nach Artikel 22
zugestellt.

(4) Der Entscheidung wird eine Belehrung darüber beigefügt,
dass sie nach Artikel 230 EG-Vertrag und Artikel 94 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 angefochten werden kann.
Die Belehrung enthält die Anfechtungsfrist.

Das Fehlen dieser Belehrung führt nicht zur Unwirksamkeit der
Entscheidung.

(5) Endgültige Entscheidungen der Widerspruchskammer
werden in geeigneter Form vollständig veröffentlicht, sofern

der Vorsitzende auf begründeten Antrag eines Beteiligten nicht
anders entscheidet.

Artikel 22

Zustellung von Unterlagen

Der Leiter der Geschäftsstelle sorgt dafür, dass die Entscheidun
gen und Mitteilungen der Widerspruchskammer den Beteiligten
und Streithelfern zugestellt werden.

Die Zustellung erfolgt:

1. auf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein;

2. durch Übergabe gegen Empfangsbestätigung;

3. durch ein der Widerspruchskammer zur Verfügung stehendes
technisches Kommunikationsmittel, dessen Verwendung für
derartige Zwecke der Beteiligte oder sein Vertreter zuge
stimmt hat.

Artikel 23

Verfahrensfristen

(1) Die in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder dieser
Verordnung für Widerspruchsverfahren vorgesehenen Fristen
werden nach den Absätzen 2 bis 6 dieses Artikels berechnet.

(2) Ist für den Beginn einer nach Tagen, Wochen, Monaten
oder Jahren bemessenen Frist der Tag maßgebend, an dem ein
Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird, so
wird bei der Berechnung dieser Frist der Tag, in den das Ereignis
oder die Handlung fällt, nicht mitgerechnet.

(3) Eine nach Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Frist
endet mit Ablauf des Tages, der in der letzten Woche, im letz
ten Monat oder im letzten Jahr dieselbe Bezeichnung oder die
selbe Zahl wie der Tag trägt, an dem das Ereignis eingetreten
oder die Handlung vorgenommen worden ist, von dem an die
Frist zu berechnen ist.

Fehlt bei einer nach Monaten oder Jahren bemessenen Frist im
letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endet
die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

(4) Ist eine Frist nach Monaten und nach Tagen bemessen, so
werden zunächst die vollen Monate und dann die Tage gezählt.

(5) Eine Frist umfasst die gesetzlichen Feiertage der Agentur,
die Samstage und die Sonntage.

(6) Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder
einen gesetzlichen Feiertag der Agentur, so endet die Frist mit
Ablauf des nächstfolgenden Werktags.
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Artikel 24

Verlängerung und Überschreitung der Fristen

(1) Aufgrund dieser Verordnung geltende Fristen können von
derjenigen Stelle, welche die Frist angeordnet hat, verlängert
werden.

(2) Die Überschreitung einer Frist hat für einen Beteiligten
keinen Rechtsnachteil zur Folge, wenn der betroffene Beteiligte
der Widerspruchskammer ausreichend nachweist, dass unvor
hersehbare Umstände oder höhere Gewalt vorliegen.

Artikel 25

Aussetzung des Verfahrens

Die Widerspruchskammer kann das Verfahren auf Antrag eines
Beteiligten oder von Amts wegen nach Anhörung der Beteilig
ten aussetzen.

Erhebt ein Beteiligter einen Einwand gegen die Aussetzung, wird
die Entscheidung begründet.

Artikel 26

Berichtigung

Die Widerspruchskammer kann nach Anhörung der Beteiligten
von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten innerhalb
eines Monats nach Zustellung der Entscheidung Schreib- und
Rechenfehler und offensichtliche Unrichtigkeiten berichtigen.

KAPITEL III

Schlussbestimmungen

Artikel 27

Durchführungsmaßnahmen

(1) Die für die ordnungsgemäße Bearbeitung der Widersprü
che erforderlichen zusätzlichen Verfahrensvorschriften sowie die
für die Organisation der Arbeit der Widerspruchskammer erfor
derlichen Vorschriften, einschließlich derjenigen über die Auf
teilung der Fälle unter den Mitgliedern, können nach dem Ver
fahren von Absatz 3 festgelegt werden.

(2) Praktische Anweisungen für Beteiligte und Streithelfer,
Anweisungen zur Vorbereitung und zum Ablauf der mündli
chen Verhandlungen der Widerspruchskammer sowie Anwei
sungen zur Einreichung und Zustellung von Schriftsätzen oder
schriftlichen Stellungnahmen können nach dem Verfahren von
Absatz 3 erlassen werden.

(3) Der Vorsitzende und die beiden anderen nach Artikel 89
Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
benannten Mitglieder erlassen die in der vorliegenden Verord
nung vorgesehenen Vorschriften und Maßnahmen mit der
Mehrheit der Stimmen.

Artikel 28

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 1. August 2008

Für die Kommission
Günter VERHEUGEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EG) Nr. 772/2008 DER KOMMISSION

vom 1. August 2008

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise und
der Beträge der zusätzlichen Einfuhrzölle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1109/2007 für das

Wirtschaftsjahr 2007/08

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel
mit Drittländern (2), insbesondere auf Artikel 36,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsentativen
Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschafts

jahr 2007/08 wurden durch die Verordnung (EG)
Nr. 1109/2007 der Kommission (3) festgesetzt. Diese
Preise und Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung
(EG) Nr. 757/2008 der Kommission (4) geändert.

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re
geln und Modalitäten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 36 der Verordnung (EG)
Nr. 951/2006 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsen
tativen Preise und zusätzlichen Zölle, festgesetzt mit der
Verordnung (EG) Nr. 1109/2007 für das Wirtschaftsjahr
2007/08, werden geändert und sind im Anhang der vorliegen
den Verordnung aufgeführt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 2. August 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 1. August 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Geänderte Beträge der bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes
1702 90 95 ab dem 2. August 2008 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen Zölle

(EUR)

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg
Eigengewicht Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht

1701 11 10 (1) 23,55 4,52

1701 11 90 (1) 23,55 9,76

1701 12 10 (1) 23,55 4,33

1701 12 90 (1) 23,55 9,33

1701 91 00 (2) 23,89 13,68

1701 99 10 (2) 23,89 8,77

1701 99 90 (2) 23,89 8,77

1702 90 95 (3) 0,24 0,40

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates (ABl. L 58 vom
28.2.2006, S. 1).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 318/2006.
(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

KONFERENZ DER VERTRETER DER REGIERUNGEN
DER MITGLIEDSTAATEN

IM GEGENSEITIGEN EINVERNEHMEN GEFASSTER BESCHLUSS DER VERTRETER DER
REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN

vom 18. Juni 2008

über die Festlegung des Sitzes des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT)

(2008/634/EG)

DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN —

gestützt auf Artikel 289 des Vertrags zur Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Errichtung eines Europäischen Innovations- und
Technologieinstituts wurde durch die Verordnung (EG)
Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 11. März 2008 zur Errichtung des Europäischen
Innovations- und Technologieinstituts (1) beschlossen.

(2) Der Sitz dieses Instituts sollte bestimmt werden —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) hat
seinen Sitz in Budapest.

Artikel 2

Dieser Beschluss, der im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht wird, wird am Tag seiner Veröffentlichung wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 18. Juni 2008.

Die Präsidentin
M. KUCLER DOLINAR
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 22. Juli 2008

über die Einfuhr von Samen, Eizellen und Embryonen von Schafen und Ziegen in die Gemeinschaft
im Hinblick auf die Listen von Drittländern, Besamungsstationen und Embryo-Entnahmeteams

sowie die Bescheinigungsanforderungen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 3625)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/635/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli
1992 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Han
del mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemein
schaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie
diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen
nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unter
liegen (1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b,
Artikel 17 Absatz 3, Artikel 18 Absatz 1 erster Spiegelstrich
sowie Artikel 19 einleitender Satz und Buchstabe b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Richtlinie 92/65/EWG werden die tierseuchen
rechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Sa
men, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie
für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft festgelegt, soweit sie
nicht den in der Richtlinie genannten spezifischen ge
meinschaftlichen Rechtsakten unterliegen. Des Weiteren
sieht die Richtlinie die Erstellung einer Liste der Dritt
länder oder Teile von Drittländern vor, die Garantien
bieten können, welche den Garantien gemäß Kapitel II
der Richtlinie gleichwertig sind, und aus denen daher die
Mitgliedstaaten Samen, Eizellen und Embryonen von
Schafen und Ziegen einführen dürfen.

(2) Außerdem ist gemäß der Richtlinie 92/65/EWG eine Liste
der Besamungsstationen und Embryo-Entnahmeeinheiten

in Drittländern zu erstellen, für die diese Drittländer die
in Artikel 11 der Richtlinie genannten Garantien geben
können.

(3) Was die Entnahmeeinheiten für Eizellen und Embryonen
von Schafen und Ziegen angeht, so ist es im Interesse der
Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften und unter Be
rücksichtigung der internationalen Nomenklatur eher an
gezeigt, in diesem Fall den Begriff „embryo collection
teams“ („Embryo-Entnahmeteams“) anstatt „collection
centres“ („Entnahmeeinheiten“) zu verwenden.

(4) Die Richtlinie 92/65/EWG schreibt vor, dass Samen, Ei
zellen und Embryonen von Schafen und Ziegen, die in
die Gemeinschaft eingeführt werden sollen, Veterinärbe
scheinigungen beiliegen müssen, für die entsprechende
Muster nach Maßgabe der genannten Richtlinie zu ent
werfen sind.

(5) Darüber hinaus sieht die Richtlinie 92/65/EWG für die
Einfuhr von Samen, Eizellen und Embryonen von Scha
fen und Ziegen in die Gemeinschaft die Festlegung spe
zifischer tierseuchenrechtlicher Bedingungen oder Garan
tien vor, die den in der Richtlinie genannten Bedingun
gen bzw. Garantien gleichwertig sein müssen.

(6) Gemäß der Entscheidung 94/63/EG der Kommission
vom 31. Januar 1994 über die Liste der Drittländer,
aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Sperma,
Eizellen und Embryonen von Schafen und Ziegen sowie
von Eizellen und Embryonen von Schweinen zulassen (2),
gestatten die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Samen, Ei
zellen und Embryonen von Schafen und Ziegen aus den
Drittländern, die in der Liste im Anhang der Entschei
dung 79/542/EWG des Rates (3) als Drittländer aufge
führt sind, aus denen die Einfuhr lebender Schafe und
Ziegen zugelassen ist.
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(7) Die Entscheidung 94/63/EG ist nunmehr durch die Ent
scheidung 2008/636/EG der Kommission (1) aufgehoben.

(8) Dementsprechend sollte mit der vorliegenden Entschei
dung eine Liste der Drittländer erstellt werden, aus denen
die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Samen, Eizellen und
Embryonen von Schafen und Ziegen zulassen müssen.

(9) Des Weiteren sollten mit der vorliegenden Entscheidung
die Liste der Besamungsstationen und die Liste der Emb
ryo-Entnahmeteams in Drittländern erstellt werden, aus
denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Samen, Eizel
len und Embryonen von Schafen und Ziegen zulassen
müssen.

(10) In Artikel 17 Absatz 3 der Richtlinie 92/65/EWG ist das
Verfahren für Änderungen an der Liste der Besamungs
stationen und der Liste der Embryo-Entnahmeteams fest
gelegt, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von
Samen, Eizellen und Embryonen von Schafen und Ziegen
zulassen müssen. Die geänderten Listen werden auf der
Website der Kommission (2) veröffentlicht.

(11) Im Interesse der Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften
sollten in der Musterveterinärbescheinigung für die Ein
fuhr von Samen von Schafen und Ziegen, die mit der
vorliegenden Entscheidung festgelegt wird, die tierseu
chenrechtlichen Anforderungen beim innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr mit Zuchtschafen und -ziegen so
wie die spezifischen Testverfahren für diese Tiere Berück
sichtigung finden, die mit der Richtlinie 91/68/EWG des
Rates vom 28. Januar 1991 zur Regelung tierseuchen
rechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handels
verkehr mit Schafen und Ziegen (3) festgelegt wurden.

(12) Die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für die Einfuhr
von Schafen und Ziegen zu Zuchtzwecken in die
Gemeinschaft sind in der Entscheidung 79/542/EWG ent
halten. Diese Bedingungen sollten auch in die Musterve
terinärbescheinigung für die Einfuhr von Samen von
Schafen und Ziegen aufgenommen werden, die mit der
vorliegenden Entscheidung festgelegt wird.

(13) Bestimmte Infektionskrankheiten bei Schafen und Ziegen
sind durch den Samen übertragbar. Deshalb müssen spe
zielle Gesundheitstests zur Feststellung solcher Krankhei
ten im Rahmen spezifischer Testprogramme stattfinden,
anhand deren die Bewegungen der Spendertiere vor und
während der Samenentnahme nachvollziehbar sind. Diese
Tests und Testprogramme sollten nach internationalen
Standards erfolgen und daher in der Musterveterinärbe
scheinigung für die Einfuhr von Samen von Schafen und
Ziegen aufgeführt werden, die mit der vorliegenden Ent
scheidung festgelegt wird.

(14) Berücksichtigt werden sollten außerdem die Bestimmun
gen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung
bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopa
thien (4) und der Verordnung (EG) Nr. 546/2006 der
Kommission vom 31. März 2006 zur Durchführung
der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich nationaler Pro
gramme zur Bekämpfung der Traberkrankheit und zu
sätzlicher Garantien sowie zur Befreiung von bestimmten
Anforderungen von Entscheidung 2003/100/EG und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1874/2003 (5).

(15) Die Hygienebedingungen für die Entnahme, Verarbeitung,
Lagerung und Beförderung von Eizellen und Embryonen
sowie die tierseuchenrechtlichen Anforderungen an weib
liche Spendertiere sind in Anhang D Kapitel III und IV
der Richtlinie 92/65/EWG festgelegt. Es bedarf jedoch
zusätzlicher Garantien, insbesondere was die amtliche
Veterinärüberwachung der in der vorliegenden Entschei
dung genannten Embryo-Entnahmeteams anbelangt.

(16) Im Interesse der Klarheit der Gemeinschaftsvorschriften
ist es angezeigt, in der vorliegenden Entscheidung Folgen
des festzulegen: eine Liste der Drittländer und zugelasse
nen Besamungsstationen, aus denen die Mitgliedstaaten
die Einfuhr von Samen von Schafen und Ziegen in die
Gemeinschaft zulassen, eine Liste der Drittländer und zu
gelassenen Embryo-Entnahmeteams, aus denen die Mit
gliedstaaten die Einfuhr von Eizellen und Embryonen der
genannten Tierarten in die Gemeinschaft zulassen, sowie
die Bescheinigungsanforderungen bei solchen Einfuhren,
damit alle einschlägigen Anforderungen in einem einzi
gen Rechtsakt zusammengefasst sind.
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(17) Bei der Anwendung der vorliegenden Entscheidung be
rücksichtigt werden sollten die spezifischen Bescheini
gungsanforderungen von Anhang 11 Anlage 2 Kapitel
IX(B) Nummer 7 Buchstabe b des Abkommens zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftli
chen Erzeugnissen (1), das durch den Beschluss
2002/309/EG, Euratom des Rates und — bezüglich des
Abkommens über die wissenschaftliche und technische
Zusammenarbeit — der Kommission vom 4. April
2002 über den Abschluss von sieben Abkommen mit
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2) genehmigt
wurde. Aus diesem Grund sollten für Sendungen mit
Samen, Eizellen oder Embryonen von Schafen oder Zie
gen aus der Schweiz in die Gemeinschaft die Bescheini
gungen vorgeschrieben sein, die mit der Entscheidung
95/388/EG der Kommission vom 19. September 1995
zur Festlegung des Musters einer Veterinärbescheinigung
für den innergemeinschaftlichen Handel mit Sperma, Ei
zellen und Embryonen von Schafen und Ziegen (3) vor
gesehen wurden.

(18) Bei der Anwendung der vorliegenden Entscheidung soll
ten die spezifischen Bescheinigungsanforderungen und
Musterveterinärbescheinigungen Berücksichtigung finden,
die im Einklang mit dem Abkommen zwischen der Eu
ropäischen Gemeinschaft und der Regierung Kanadas
über gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zum Schutz
der Gesundheit von Mensch und Tier im Handel mit
lebenden Tieren und Tierprodukten (4), das mit dem Be
schluss 1999/201/EG des Rates (5) genehmigt wurde,
festgelegt werden können.

(19) Bei der Anwendung der vorliegenden Entscheidung soll
ten außerdem die spezifischen Bescheinigungsanforderun
gen und Musterveterinärbescheinigungen Berücksichti
gung finden, die im Einklang mit dem Abkommen zwi
schen der Europäischen Gemeinschaft und Neuseeland
über veterinärhygienische Maßnahmen im Handel mit
lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen (6), das mit
dem Beschluss 97/132/EG des Rates (7) genehmigt wurde,
festgelegt werden können.

(20) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Einfuhr von Samen

Die Mitgliedstaaten lassen die Einfuhr von Samen von Schafen
und Ziegen zu, der in einem Drittland und in einer zugelasse
nen Besamungsstation, wie in der Liste in Anhang I aufgeführt,
entnommen wurde und die in der Musterveterinärbescheinigung
in Anhang II genannten tierseuchenrechtlichen Anforderungen
erfüllt.

Artikel 2

Einfuhr von Eizellen und Embryonen

Die Mitgliedstaaten lassen die Einfuhr von Eizellen und Embryo
nen von Schafen und Ziegen zu, die in einem Drittland und von
einem zugelassenen Embryo-Entnahmeteam, wie in der Liste in
Anhang III aufgeführt, entnommen wurden und die in der Mus
terveterinärbescheinigung in Anhang IV genannten tierseuchen
rechtlichen Anforderungen erfüllen.

Artikel 3

Anwendbarkeit

Diese Entscheidung gilt ab dem 1. September 2008.

Artikel 4

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 22. Juli 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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Erläuterungen

a) Das Ausfuhrland stellt die Veterinärbescheinigungen
nach dem in Anhang II vorgesehenen Muster aus. Die
Bescheinigungen enthalten (in der im Muster vorgege
benen Reihenfolge) die für das betreffende Drittland ver
langten amtlichen Bestätigungen sowie gegebenenfalls
die für das Ausfuhrdrittland verlangten zusätzlichen Ga
rantien gemäß Anhang I.

Wenn der Bestimmungsmitgliedstaat dies verlangt, ist
die Erfüllung etwaiger zusätzlicher Anforderungen eben
falls in der Originalbescheinigung zu bestätigen.

b) Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem einzelnen
Blatt, beidseitig bedruckt oder, soweit mehr Text erfor
derlich ist, so formatiert, dass alle erforderlichen Seiten
ein einheitliches, zusammenhängendes Ganzes bilden.

c) Die Bescheinigung ist in mindestens einer der Amtsspra
chen des Mitgliedstaats, in dem die Grenzkontrolle statt
findet, und des Bestimmungsmitgliedstaates auszustellen.
Diese Mitgliedstaaten können jedoch andere Gemein
schaftssprachen als ihre eigenen zulassen, soweit eine
amtliche Übersetzung beiliegt.

d) Werden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der
die Sendung ausmachenden Waren (Stückverzeichnis ge
mäß Nummer I.28 der Musterbescheinigung) weitere
Seiten beigefügt, so gelten auch diese als Teil des Be
scheinigungsoriginals, und jede einzelne dieser Seiten
muss mit Unterschrift und Stempel des bescheinigungs
befugten amtlichen Tierarztes versehen sein.

e) Umfasst die Bescheinigung, einschließlich zusätzlicher
Stückverzeichnisse gemäß Buchstabe d, mehr als eine
Seite, so ist jede Seite mit einer Nummerierung — (Sei
tenzahl) von (Gesamtseitenzahl) — am Seitenende sowie
mit der von der zuständigen Behörde zugeteilten Coden
ummer am Seitenkopf zu versehen.

f) Das Bescheinigungsoriginal ist am letzten Arbeitstag vor
dem Verladen der Sendung zwecks Ausfuhr in die
Gemeinschaft von einem amtlichen Tierarzt auszufüllen
und zu unterzeichnen. Dabei tragen die zuständigen
Behörden des Ausfuhrlandes dafür Sorge, dass die ange
wandten Bescheinigungsvorschriften den diesbezügli
chen Vorschriften der Richtlinie 96/93/EG des Rates
gleichwertig sind.

Die Unterschrift muss sich farblich von der Druckfarbe
der Bescheinigung absetzen. Diese Vorschrift gilt auch
für Amtssiegel, bei denen es sich nicht um Trocken
stempel oder Wasserzeichen handelt.

g) Das Bescheinigungsoriginal muss die Sendung bis zur
Ankunft an der Grenzkontrollstelle der Gemeinschaft
begleiten.

h) Die Bescheinigung gilt ab dem Tag ihrer Ausstellung für
die Dauer von zehn Tagen. Im Fall des Schiffstrans-
ports wird die Gültigkeitsdauer um die Dauer der Be
förderung an Bord verlängert.

i) Samen und Eizellen/Embryonen dürfen auf keinen Fall
zusammen mit anderem Samen und anderen Eizellen/
Embryonen befördert werden, die nicht für die Europä
ische Gemeinschaft bestimmt sind oder einen niedri
geren Gesundheitsstatus aufweisen.

j) Während seiner Beförderung in die Europäische
Gemeinschaft muss der Container verschlossen bleiben,
und die Plombe darf nicht beschädigt werden.

k) Die in den Feldern I.2 und II.a genannte Bescheinigungs
nummer muss von der zuständigen Behörde erteilt wer
den.
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ANHANG II

Musterveterinärbescheinigung für die Einfuhr von Samen von Schafen und Ziegen
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Erläuterungen

a) Das Ausfuhrland stellt die Veterinärbescheinigungen
nach dem in Anhang IV vorgesehenen Muster aus. Die
Bescheinigungen enthalten (in der im Muster vorgege
benen Reihenfolge) die für das betreffende Drittland ver
langten amtlichen Bestätigungen sowie gegebenenfalls
die für das Ausfuhrdrittland verlangten zusätzlichen Ga
rantien gemäß Anhang III.

Wenn der Bestimmungsmitgliedstaat dies verlangt, ist
die Erfüllung etwaiger zusätzlicher Anforderungen eben
falls in der Originalbescheinigung zu bestätigen.

b) Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem einzelnen
Blatt, beidseitig bedruckt oder, soweit mehr Text erfor
derlich ist, so formatiert, dass alle erforderlichen Seiten
ein einheitliches, zusammenhängendes Ganzes bilden.

c) Die Bescheinigung ist in mindestens einer der Amtsspra
chen des Mitgliedstaats, in dem die Grenzkontrolle statt
findet, und des Bestimmungsmitgliedstaates auszustellen.
Diese Mitgliedstaaten können jedoch andere Gemein
schaftssprachen als ihre eigenen zulassen, soweit eine
amtliche Übersetzung beiliegt.

d) Werden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der
die Sendung ausmachenden Waren (Stückverzeichnis ge
mäß Nummer I.28 der Musterbescheinigung) weitere
Seiten beigefügt, so gelten auch diese als Teil des Be
scheinigungsoriginals, und jede einzelne dieser Seiten
muss mit Unterschrift und Stempel des bescheinigungs
befugten amtlichen Tierarztes versehen sein.

e) Umfasst die Bescheinigung, einschließlich zusätzlicher
Stückverzeichnisse gemäß Buchstabe d, mehr als eine
Seite, so ist jede Seite mit einer Nummerierung — (Sei
tenzahl) von (Gesamtseitenzahl) — am Seitenende sowie
mit der von der zuständigen Behörde zugeteilten Coden
ummer am Seitenkopf zu versehen.

f) Das Bescheinigungsoriginal ist am letzten Arbeitstag vor
dem Verladen der Sendung zwecks Ausfuhr in die
Gemeinschaft von einem amtlichen Tierarzt auszufüllen
und zu unterzeichnen. Dabei tragen die zuständigen Be
hörden des Ausfuhrlandes dafür Sorge, dass die ange
wandten Bescheinigungsvorschriften den diesbezügli
chen Vorschriften der Richtlinie 96/93/EG des Rates
gleichwertig sind.

Die Unterschrift muss sich farblich von der Druckfarbe
der Bescheinigung absetzen. Diese Vorschrift gilt auch
für Amtssiegel, bei denen es sich nicht um Trockenstem
pel oder Wasserzeichen handelt.

g) Das Bescheinigungsoriginal muss die Sendung bis zur
Ankunft an der Grenzkontrollstelle der Gemeinschaft
begleiten.

h) Die Bescheinigung gilt ab dem Tag ihrer Ausstellung für
die Dauer von zehn Tagen. Im Fall des Schiffs-
transports wird die Gültigkeitsdauer um die Dauer der
Beförderung an Bord verlängert.

i) Eizellen/Embryonen und Samen dürfen auf keinen Fall
zusammen mit anderen Eizellen/Embryonen und ande
rem Samen befördert werden, die nicht für die Europä
ische Gemeinschaft bestimmt sind oder einen niedri-
geren Gesundheitsstatus aufweisen.

j) Während seiner Beförderung in die Europäische
Gemeinschaft muss der Container verschlossen bleiben,
und die Plombe darf nicht beschädigt werden.

k) Die in den Feldern I.2 und II.a genannte Bescheinigungs
nummer muss von der zuständigen Behörde erteilt wer
den.
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ANHANG IV

Musterveterinärbescheinigung für die Einfuhr von Eizellen und Embryonen von Schafen und Ziegen
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 22. Juli 2008

zur Festlegung der Liste von Drittländern, aus denen die Mitgliedstaaten Einfuhren von Eizellen und
Embryonen von Schweinen zulassen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 3671)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/636/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli
1992 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Han
del mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemein
schaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie
diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen
nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unter
liegen (1), insbesondere auf den Einleitungssatz und auf Arti
kel 17 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 28,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 92/65/EWG enthält die tierseuchenrecht
lichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen,
Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für
ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, sofern diese nicht den
tierseuchenrechtlichen Bedingungen unterliegen, die in
den darin genannten spezifischen Gemeinschaftsvor
schriften festgelegt sind. Außerdem sieht sie die Festle
gung einer Liste derjenigen Drittländer oder Teilen davon
vor, die Garantien bieten können, welche den darin ge
nannten gleichwertig sind, und aus denen die Mitglied
staaten Samen, Eizellen und Embryonen von Schweinen
einführen dürfen.

(2) Teil III des Anhangs der Entscheidung 94/63/EG der
Kommission vom 31. Januar 1994 über die Liste der
Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr
von Sperma, Eizellen und Embryonen von Schafen und
Ziegen sowie von Eizellen und Embryonen von Schwei
nen zulassen (2), enthält eine Liste von Drittländern, aus
denen die Mitgliedstaaten Einfuhren von Eizellen und
Embryonen von Schweinen zulassen, und von Drittlän
dern, aus denen gemäß der Entscheidung 2002/613/EG

der Kommission vom 19. Juli 2002 mit Einfuhrvorschrif
ten für Schweinesperma (3) Einfuhren von Schweine
sperma zugelassen werden.

(3) Die Entscheidung 94/63/EG ist mehrfach geändert wor
den, um dem wissenschaftlichen und technischen Fort
schritt Rechnung zu tragen. Zurzeit gilt sie für Sperma,
Eizellen und Embryonen von Schafen und Ziegen sowie
für Eizellen und Embryonen von Schweinen.

(4) Die Kommission beabsichtigt, die tierseuchenrechtlichen
Bedingungen für Einfuhren von Sperma, Eizellen und
Embryonen von Schafen und Ziegen in die Gemeinschaft
in einem getrennten Rechtsakt festzulegen, einschließlich
der Liste der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten
Einfuhren dieser Erzeugnisse zulassen müssen.

(5) Die Entscheidung 2002/613/EG enthält eine Liste der
Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten Einfuhren
von Schweinesperma zulassen müssen. Diese Liste wurde
auf der Grundlage des Tiergesundheitsstatus der Drittlän
der festgelegt, aus denen die Mitgliedstaaten Einfuhren
lebender Schweine zulassen müssen. Da keine wissen
schaftlichen Erkenntnisse vorliegen, die darauf hindeuten,
dass hinsichtlich größerer exotischer Infektionen die mit
dem Gesundheitsstatus des Spendertiers verbundenen Ri
siken durch eine Behandlung des Embryos verringert
werden könnten, ist es sinnvoll und im Interesse der
Einheitlichkeit und Kohärenz der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften, in der vorliegenden Entscheidung
auf die genannte Liste zu verweisen, wenn eine Liste
von Drittländern festgelegt wird, aus denen die Mitglied
staaten Einfuhren von Eizellen und Embryonen dieser
Tierart zulassen müssen.

(6) Zum Zwecke der Klarheit der gemeinschaftlichen Rechts
vorschriften sollte die Entscheidung 94/63/EG aufgeho
ben werden.

(7) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —
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(1) ABl. L 268 vom 14.9.1992, S. 54. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Entscheidung 2007/265/EG der Kommission (ABl. L 114 vom
1.5.2007, S. 17).

(2) ABl. L 28 vom 2.2.1994, S. 47. Entscheidung zuletzt geändert durch
die Entscheidung 2004/211/EG (ABl. L 73 vom 11.3.2004, S. 1).

(3) ABl. L 196 vom 25.7.2002, S. 45. Entscheidung zuletzt geändert
durch die Entscheidung 2007/14/EG (ABl. L 7 vom 12.1.2007,
S. 28).



HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten lassen Einfuhren von Eizellen und Embryo
nen von Schweinen aus den Drittländern zu, aus denen gemäß
Artikel 1 der Entscheidung 2002/613/EG Einfuhren von
Schweinesperma zugelassen werden.

Artikel 2

Die Entscheidung 94/63/EG wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Entscheidung gilt ab 1. September 2008.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 22. Juli 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 717/2008 des Rates vom 17. Juli 2008 zur Festlegung eines Verfahrens
der gemeinschaftlichen Verwaltung mengenmäßiger Kontingente

(Amtsblatt der Europäischen Union L 198 vom 26. Juli 2008)

Auf dem Deckblatt im Inhalt, auf Seite 1 im Titel und auf Seite 6 in der Schlussformel:

anstatt: „17. Juli 2008“

muss es heißen: „15. Juli 2008“.

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 747/2008 der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des technischen Formats
für die Übermittlung von Statistiken über Auslandsunternehmenseinheiten und der den Mitgliedstaaten zu

gewährenden Ausnahmeregelungen

(Amtsblatt der Europäischen Union L 202 vom 31. Juli 2008)

Im Inhalt und auf Seite 20, im Titel der Verordnung:

anstatt: „Verordnung (EG) Nr. 747/2008 der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des technischen Formats für
die Übermittlung von Statistiken über Auslandsunternehmenseinheiten und der den Mitgliedstaaten zu
gewährenden Ausnahmeregelungen“

muss es heißen: „Verordnung (EG) Nr. 747/2008 der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 zu gemeinschaftlichen
Statistiken über die Struktur und Tätigkeit von Auslandsunternehmenseinheiten hinsichtlich der Definitio
nen von Merkmalen und der Umsetzung der NACE Rev. 2“.
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